
Korridorpension

Personalvertretung OÖ
Weissenwolffstraße 17a

4020 Linz

slooe.at
0732 / 772640

sekretariat@slooe.at

Dienstverhinderung

durch Wetterereignisse

Gehaltsgesetz §20c, Vertragsbedienstetengesetz §22(1)

Wenn sich Frau Holle austobt, Straßen und Schienen unter dem Schnee
verschwinden oder alle Pläne durch Glatteis ins Schleudern geraten, stellt sich die
Frage: Schaffe ich es heute überhaupt in die Arbeit? Und falls ja, wann? Mit welchen
Konsequenzen muss ich rechnen, falls ich nicht oder zu spät komme? 

So schaut's dienstrechtlich aus
Wenn extreme Wetterbedingungen herrschen und Sie deshalb nicht oder nicht
pünktlich Ihre Arbeit antreten können, liegt ein so genannter
Dienstverhinderungsgrund vor. Das heißt, Ihr Fernbleiben oder Ihre Verspätung ist
entschuldigt – allerdings nur, wenn Sie vorher alles Zumutbare unternommen haben,
um es trotz Schnee und Eis (pünktlich) in die Arbeit zu schaffen. Sie müssen
beispielsweise früher als sonst aufbrechen, wenn der Wetterbericht schon am
Vorabend das Schneechaos vorhersagt. Oder vom Auto auf Öffis umsteigen, falls das
eine gangbare Option ist. 

Was ist „zumutbar“?
Was aber letztendlich zumutbar ist, hängt immer vom Einzelfall ab. Einem gesunden
Arbeitnehmer wird es etwa zuzumuten sein, wenn er eine gewisse Strecke zu Fuß
marschiert, sollte auf Schiene oder Straße nichts mehr gehen. 

Schulleitung sofort informieren
Melden Sie sich sofort bei der Schulleitung, sobald sich abzeichnet, dass Sie nicht
oder nicht pünktlich zur Arbeit kommen können! 

Kein Sonderurlaub 
Wenn Sie wetterbedingt nicht oder zu spät am Arbeitsplatz erscheinen, müssen Sie
keinen Sonderurlaubstag nehmen.
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